
Ich erteile dem Verein eine Einzugser-
mächtigung (jederzeit widerrufbar)

Ich überweise bzw. zahle in bar (bitte
keine Bankverbindung angeben)

Kontoinhaber Kontonummer

Bankleitzahl Name der Bank

Unterschrift

Zahlungsmodalitäten

Ich bin mit der Bekanntgabe meiner Adresse und Telefonnummer in der Mitgliederliste
(jederzeit widerrufbar) einverstanden nicht einverstanden

geboren am Beruf (freiwillig)

Ich bin   Halter    Liebhaber    Züchter (bitte zweite Seite beachten)

Angaben zur Person

Tarif

Meerschweinchen-Hobby-Club e.V.

Mitgliedsantrag
Ja, ich will Mitglied werden.

0  1
Tag          Monat          Jahr

Vorname Nachname

Anschrift (Straße, Haus-Nr.) PLZ Ort

Telefon/Fax E-Mail

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft zum
Antrag bitte leserlich in Druckbuchstaben ausfüllen

Normaltarif Kindertarif (bis 16 Jahre sowie für
Schüler, Auszubildende und Studenten) 

Familientarif Partnertarif

bei Familientarif Namen der Angehörigen, bei Partnertarif Name des Partners, der bereits Mitglied ist

€33,00
pro Jahr

€16,50
pro Jahr

€55,00
pro Jahr

€16,50
pro Jahr

Ort und Datum Unterschrift (bei Minderjährigen Erziehungsberechtigter)

Gemäß unserer Satzung muss jeder Antrag vom Vorstand genehmigt werden. Der Vorstand trifft sich zumeist einmal im
Monat. Bitte haben Sie daher ein wenig Geduld, Sie bekommen von uns die Entscheidung schriftlich mitgeteilt.

Den Antrag einfach auf einem der Schnuppertreffen abgeben oder per Post schicken an
Meerschweinchen-Hobby-Club e.V., Mehlandsredder 13a, 22143 Hamburg

für Rückfragen: 040 - 677 67 05 (Horst Steffen)  oder  info@mhcev.de
Kontoverbindung: Konto Nr. 1298 120 641, BLZ: 200 505 50 (Hamburger Sparkasse / Haspa)

Ort und Datum

In jedem Fall fällt eine Aufnahmegebühr in Höhe von €5,00 an.



Angaben zur Zucht (alle Angaben freiwillig)

Züchtername

Rassen, die gezüchtet werden

Homepage

Telefonnummer falls abweichend E-Mail falls abweichend
Ich bin mit der Bekanntgabe meiner Zucht auf der vereinseigenen Homepage 

einverstanden nicht einverstanden
Neben Name, Zucht, Rassen, PLZ und Ort sollen folgende Angaben mit auf die Homepage

Telefon        Homepage        E-Mail
Für die Aufnahme in die Züchterliste ist das erfolgreiche Bearbeiten unseres Züchterfragebogens erforderlich! Diesen bitte

bei Interesse anfordern welche erst nach 6 Monaten der Vereinszugehörigkeit zugestellt wird.
Der Vorstand behält sich das Recht vor, die Zuchtanlage und die Haltung der Meerschweinchen persönlich zu überprüfen/

kontrollieren.

Ort und Datum Unterschrift

Satzung
§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr
Der Verein führt den Namen “Meerschweinchen-
Hobby-Club“ und soll in das Vereinsregister einge-
tragen werden. Nach der Eintragung führt er den
Zusatz “e.V.“. Der Verein hat seinen Sitz in
Hamburg. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das
Kalenderjahr.

§ 2 Zweck des Vereins
Zusammenschluss von Meerschweinchenhaltern,
Hobbyzüchtern und Freunden.
Allgemeine Beratung zur Haltung, Pflege und
Ernährung von Meerschweinchen, Beratung beim
Erwerb von Tieren. Förderung der Verbundenheit
der Meerschweinchen-Liebhaber. Organisation von
Veranstaltungen und Ausstellungen. Wahrung der
Interessen der Mitglieder auf allen Gebieten der
Meerschweinchenhaltung und Zucht.

§ 3 Gemeinnützigkeit
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar
gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.
Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in
erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des
Vereins werden nur für satzungsgemäße Zwecke
verwendet. Die Mitglieder erhalten keine
Zuwendung aus Mitteln des Vereins. Es darf keine
Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins
fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe
Vergütungen begünstigt werden.
Die Vereinsämter sind Ehrenämter.

§ 4 Mitgliedschaft
Vereinsmitglied kann jede natürliche volljährige
Person und jede juristische Person werden.
Aufnahme von Jugendlichen erfordert die Erlaubnis
eines Erziehungsberechtigten.
Zum Erwerb der Mitgliedschaft muss ein schrift-
licher Antrag beim Vereinsvorstand gestellt werden,
über den dieser binnen eines Monats entscheidet.
Der Vorstand behält sich vor, Aufnahmeanträge
ohne Benennung von Gründen, abzulehnen.
Der Antrag soll Namen, Alter und Anschrift des
Antragstellers enthalten.Die Mitgliedschaft beginnt
mit Erhalt der vom Vorstand unterschriebener
Aufnahmebestätigung. 
Die Mitgliedschaft endet durch Tod, freiwilligen
Austritt oder Ausschluss aus dem Verein durch ein-
stimmigen Beschluss des gesamten Vorstandes.
Der Ausschluss ist bei grobem Verstoß gegen die
Vereinsinteressen zulässig.
Der freiwillige Austritt ist nur zum Jahresende mög-
lich und muss dem Vorstand spätestens vier
Wochen vor Jahresende per Einschreiben mitgeteilt
werden.
§ 4a Ehrenmitgliedschaft

Der Vorstand kann verdiente, langjährige Mitglieder
zu Ehrenmitgliedern ernennen. Ehrenmitglieder
sind von Mitgliedsbeiträgen befreit.

§ 5 Mitgliedsbeiträge
Der Mitgliedsbeitrag wird jeweils für ein Jahr im
Voraus erhoben und ist im Januar fällig. Außer dem
Jahresbeitrag wird eine einmalige Aufnahmegebühr
erhoben.
Die Höhe der Beiträge wird von der Mitgliederver-
sammlung festgesetzt.
Bei Eintritt im laufenden Geschäftsjahr, wird pro
Monat der Mitgliedschaft 1/12 des Jahresbeitrages
erhoben.
Eventuell anfallende Mahngebühren und Kosten bei
Nichteinlösung müssen vom Mitglied getragen wer-
den.

§ 6 Organe des Vereins
Organe des Vereins sind der Vorstand und die
Mitgliederversammlung.

§ 7 Der Vorstand
Der Vorstand besteht aus dem ersten Vorsitzenden,
dem zweiten Vorsitzenden, dem Kassenwart und
dem Schriftführer sowie weiteren Beisitzern (keine
genaue Anzahl).
Der Vorstand, der den Verein gerichtlich und außer-
gerichtlich gemäß § 26 BGB vertritt, besteht aus
dem Vorsitzenden und dem stellvertretenden
Vorsitzenden, beide vertreten gemeinsam.
Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung
auf die Dauer von zwei Jahren gewählt, er bleibt
jedoch auch nach Ablauf der Amtszeit bis zur
Neuwahl des Vorstandes im Amt. Scheidet ein
Mitglied des Vorstandes während der Amtsperiode
aus, wird in einer dann kurzfristig einzuberufenden
außergewöhnlichen Mitgliederversammlung das
ausgeschiedene Vorstandsmitglied ersetzt.
Beschlussfähigkeit besteht, wenn einschließlich
eines Vorsitzenden mehr als die Hälfte der
Vorstandsmitglieder anwesend sind. Bei
Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der
abgegebenen gültigen Stimmen.
Zum Vorstandsmitglied kann sich jedes volljährige
Mitglied, mit mindestens einem halben Jahr
Vereinszugehörigkeit zur Wahl stellen.

§ 8 Mitgliederversammlung
Die ordentliche Mitgliederversammlung findet jähr-
lich statt, möglichst im Frühjahr (Februar).
Außerdem muss die Mitgliederversammlung einbe-
rufen werden, wenn das Interesse des Vereins es
erfordert oder wenn die Einberufung von einem
Drittel der Mitglieder unter Angabe des Zwecks und
der Gründe vom Vorstand schriftlich verlangt wird.
Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden
oder dem stellvertretenden Vorsitzende unter
Einhaltung einer Einladungsfrist von zwei Wochen
durch Brief oder Bekanntmachung in der

Vereinszeitung unter Angabe der Tagesordnung ein-
berufen. Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest.
Die Mitgliederversammlung hat insbesondere fol-
gende Aufgaben:
Genehmigung des Haushaltsplans für das kommen-
de Geschäftsjahr, Entgegennahmen des Rechen-
schaftsberichts des Vorstandes und dessen
Entlastung. Wahl des Vorstandes und der Kassen-
prüfer. Festsetzung der Höhe des Mitgliedsbeitrags.
Beschlüsse über Satzungsänderungen.

§ 9 Beschlussfassung der
Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden,
bei dessen Verhinderung vom stellvertretenden
Vorsitzenden geleitet. Die Mitgliederversammlung
kann eine Ergänzung der vom Vorstand festgesetz-
ten Tagesordnung beschließen. Bei der
Beschlussfassung der Mitgliederversammlung ent-
scheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen
Stimmen. Stimmenthaltungen bleiben außer
Betracht.
Stimmberechtigt sind alle Mitglieder ab dem 16.
Lebensjahr. Zur Änderung der Satzung ist eine
Mehrheit von zwei Drittel, zur Änderung des
Vereinszwecks und zur Auflösung des Vereins ist
eine Mehrheit von neun Zehnteln der abgegebenen
Stimmen erforderlich. Die Art der Abstimmung wird
vom Versammlungsleiter festgesetzt. Über die
Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein
Protokoll aufzunehmen, das vom jeweiligen
Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu
unterzeichnen ist. Dabei sollen Ort und Zeit der
Versammlung sowie das jeweilige Abstimmungs-
ergebnis festgehalten werden.

§ 10 Auflösung des Vereins
Die Auflösung des Vereins kann nur in der
Mitgliederversammlung mit der in § 10 festgelegten
Stimmenmehrheit beschlossen werden. Sofern die
Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt,
sind der Vorsitzende und der stellvertretende
Vorsitzende gemeinsam vertretungsberechtigte
Liquidatoren. Die vorstehenden Vorschriften gelten
entsprechend für den Fall, dass der Verein aus
einem anderen Grund aufgelöst wird oder seine
Rechtsfähigkeit verliert. Bei Auflösung oder
Aufhebung oder bei Wegfall steuerbegünstigender
Zwecke des Vereins fällt das Vermögen des Vereins
an eine juristische Person des öffentlichen Rechts
oder an eine andere steuerbegünstigte Körperschaft
zwecks Verwendung für die Erhaltung für vom
Aussterben bedrohter Tierarten.  
Neufassung vom 07. Februar 2010
Nicole Weber Regina Herwey  
Vorsitzende    Vorsitzende   

Der Meerschweinchen-Hobby-Club e.V. ist beim
Amtsgericht Hamburg (Mitte) unter der
Registriernummer VR16065 in das Vereinsregister
eingetragen.


